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Kantate BWV 168 «Tue Rechnung, Donnerwort»
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1. arie (bass)
Tue Rechnung! Donnerwort,

das die Felsen selbst zerspaltet,

Wort, wovon mein Blut erkaltet!

Tue Rechnung! Seele, fort!

Ach, du musst Gott wiedergeben

seine Güter, Leib und Leben.

Tue Rechnung! Donnerwort!

2. rezitativ (tenor)
Es ist nur fremdes Gut,

was ich in diesem Leben habe;

Geist, Leben, Mut und Blut

und Amt und Stand ist meines Gottes Gabe,

es ist mir zum Verwalten

und treulich damit hauszuhalten

von hohen Händen anvertraut.

Ach! aber ach! mir graut,

wenn ich in mein Gewissen gehe

und meine Rechnungen so voll Defekte sehe!

Ich habe Tag und Nacht

die Güter, die mir Gott verliehen,

kaltsinnig durchgebracht!

Wie kann ich dir, gerechter Gott, entfliehen?

Ich rufe flehentlich:

Ihr Berge fallt! ihr Hügel, decket mich

vor Gottes Zorngerichte

und vor dem Blitz von seinem Angesichte!

3. arie (tenor)
Kapital und Interessen,

meine Schulden gross und klein

müssen einst verrechnet sein.

Alles, was ich schuldig blieben,

ist in Gottes Buch geschrieben

als mit Stahl und Demantstein.

4. rezitativ (bass)
Jedoch, erschrocknes Herz, leb und verzage nicht!

Tritt freudig vor Gericht!

Und überführt dich dein Gewissen,

du werdest hier verstummen müssen,

so schau den Bürgen an,

der alle Schulden abgetan!

Es ist bezahlt und völlig abgeführt,

was du, o Mensch, in Rechnung schuldig blieben;

des Lammes Blut, o grosses Lieben!

hat deine Schuld durchstrichen

und dich mit Gott verglichen.

Es ist bezahlt, du bist quittiert!

Indessen,

weil du weisst,

dass du Haushalter seist,

so sei bemüht und unvergessen,

den Mammon klüglich anzuwenden,

den Armen wohlzutun,

so wirst du, wenn sich Zeit und Leben enden,

in Himmelshütten sicher ruhn.

5. arie (duett sopran, alt)
Herz, zerreiss des Mammons Kette,

Hände, streuet Gutes aus!

Machet sanft mein Sterbebette,

bauet mir ein festes Haus,

das im Himmel ewig bleibet,

wenn der Erden Gut zerstäubet.

6. choral
Stärk mich mit deinem Freudengeist,

heil mich mit deinen Wunden,

wasch mich mit deinem Todesschweiss

in meiner letzten Stunden;

und nimm mich einst, wenn dirs gefällt,

in wahrem Glauben von der Welt

zu deinen Auserwählten.

«Tue Rechnung, Donnerwort»
Kantate für Sopran, Alt, Tenor und Bass
Oboe d‘amore I + II, Fagott, Streicher und Basso Continuo
Textdichter Nr. 1– 5: Salomon Franck 1715
Textdichter Nr. 6: Bartholomäus Ringwaldt 1588
Erstmalige Au!ührung: 9. Sonntag nach Trinitatis, 29. Juli 1725
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1. choral
Die Aufforderung, Rechenschaft abzu-

legen, schlägt ein wie ein Blitz. Gottes 

Wort wirkt wie ein Donner (Johannes 12, 

28f.) und kann Felsen zerspalten (Jeremia 

23, 29). «Seele fort!» lautete es an den 

reichen Kornbauern im Gleichnis (Lukas 

12, 20): «Du Tor! In dieser Nacht fordert 

man deine Seele von dir.» Über grollen-

den Continuobässen schreibt Bach eine 

punktierte Schreckensmusik, die zuletzt 

gar im Unisono aller Orchesterstimmen 

die Ankunft des richtenden Gottes 

hörbar macht. Trotz der auffahrenden 

Figuren zieht der Satz immer wieder 

unerbittlich nach unten. Der hochdra-

matische Text bietet dem Komponisten 

allenthalben Gelegenheit zur tonmaleri-

schen Wortausdeutung. In der Besetzung 

mit solistischer Bass-Stimme verschmel-

zen prophetische Strafdrohung und 

reumütige Gewissensinstanz.

2. rezitativ
Nach biblischem Verständnis ist alles, 

«was ich in diesem Leben habe», nicht 

mein Eigentum, sondern anvertrau-

tes Gut, mir zur getreuen Verwaltung 

übergeben. Wer sein Gewissen erforscht, 

wird bei der Erfüllung seiner Pflichten 

«Defekte» (Defizite) feststellen. Die hohe 

Lage und geschärfte Harmonik des 

Theologisch-musikalische Anmerkungen
Arthur Godel, Karl Graf

Zum Kantatentext
Arthur Godel, Karl Graf
 

Die Lesung aus den Evangelien für 

diesen Sonntag steht bei Lukas im 16. 

Kapitel: Das Gleichnis vom ungerechten 

Haushalter. Der Kantatentext geht aus 

von der ausweglosen Situation dieses 

Haushalters, der Rechenschaft ablegen 

soll, sein Tun aber keineswegs rechtfer-

tigen kann. Salomon Franck sieht darin 

ein Bild für den Menschen, der seine 

Schuld bekennen muss, aber um der 

Versöhnungstat Christi willen auf Gottes 

Vergebung hoffen darf. Bachs Librettist 

geht in dieser «moralischen Kantate»  

ungewöhnlich direkt auf die Rolle von 

Geld und Status in der zeitgenössischen 

Lebenswelt ein und stellt dem eine 

höhere Ökonomie des erbarmenden 

Herzens entgegen, die dazu aufruft, den 

erworbenen Mammon «klüglich anzu-

wenden». Die eher kammermusikalisch 

besetzte Kantate zieht dabei alle Register 

einer einprägsamen Busspredigt – den in 

den Leipziger Stadtkirchen versammel-

ten Patriziern dürften die Ohren geklun-

gen haben. Passenderweise hat Bach die 

in Weimar entstandene Textvorlage wohl 

erst für dieses Publikum vertont.



4 Satzes (dissonante Akkorde auf «fremdes 

Gut» und «kaltsinnig») unterstreichen 

den Ernst der Situation, der durch die 

begleitenden Oboen d’amore nur wenig 

abgemildert wird. Die Verwendung 

von Textbausteinen, die auch in einer 

Reuearie des Petrus aus der II. Fassung 

der Johannespassion von 1725 erschei-

nen, verdeutlicht den Busscharakter des 

Rezitativs.

3. arie
Über «Kapital und Interessen (Zinsen)» 

und über alle Schulden muss abge-

rechnet werden. Von «Gottes Buch», in 

welchem alles unauslöschlich aufge-

schrieben ist,  spricht Hiob (19, 23f.) und 

die Offenbarung (20, 12). Die in einem 

eindringlichen Triosatz vertonte Mah-

nung zur Bereinigung des Sündenkontos 

könnte mit ihrem Tanzcharakter auf 

den weltlichen Putz und die eleganten 

Verführungen gerade des Leipziger Um-

feldes hindeuten, das nach Bachs eigener 

Aussage ein «sehr theurer Orth» war. Die 

Oboe d’amore würde dann zugleich die 

Verlockung des Goldes wie die göttliche 

Liebe verkörpern.

4. rezitativ
Die glaubende Seele spricht hier nicht 

mehr ihre eigenen Gedanken aus, son-

dern sie vernimmt das Trostwort: Chris-

tus, das Lamm Gottes, hat die Schuld 

getilgt. Nun heisst es,  «den Mammon 

klüglich anzuwenden», nämlich mit 

dem Geld den Armen Gutes zu tun. Die 

Rückkehr der Bass-Stimme markiert hier 

wie häufiger bei Bach den Übergang 

von der Strafdrohung zur moralischen 

Vermahnung und Segensverheissung 

mit ariosem Ausklang. 

5. arie (duett)
Das Herz soll die Ketten, mit denen es am 

Gelde hängt, zerreissen, und die Hände 

sollen offen sein, um Gutes auszuteilen. 

Denn es gilt, einmal Abschied zu nehmen 

von dieser Welt und ihren vergänglichen 

Gütern und einzugehen ins ewige Haus 

im Himmel. Anders als in der Eröffnung-

sarie steht die schroffe Musik dieses 

Satzes nicht für das göttliche Strafgericht, 

sondern für die hart errungene Ent-

schlossenheit, sich von den Verstrickun-

gen des «Mammons» frei zu machen. 

Dieses intensive Herzensgespräch ist 

als knappes Duett allein mit Continu-

obegleitung angelegt – wahre Demut 

braucht weder Klangpracht noch eine 

grosse Bühne, dafür jedoch beständigen 

Zuspruch. 

6. choral
Die Strophe 8 aus dem Lied «Herr Jesu 

Christ, du höchstes Gut» von Bartholo-

mäus Ringwaldt fasst in der Form eines 

Gebetes die Gedanken der Kantate 

zusammen. Die altertümlich strenge 

Choralmelodie und der von Tod, Passion 

und Auferstehung redende Text verdeut-

lichen, dass die Abwendung vom Mam-

mon erst im Jenseits recht belohnt wird 

und zuvor einen immensen Preis fordert.

Kantate BWV 168
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1948 in Zürich geboren, besuchte Martin 

C. Janssen das Kollegium in Appenzell 

und studierte anschliessend an der 

rechts- und staatswissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Zürich und an 

der Graduate School of Management der 

Universität Rochester, N.Y., Ökonomie. 

Seit mehr als 35 Jahren unterrichtet er 

Volkswirtschaftslehre und Finanzmark-

tökonomie an der Universität Zürich 

und an anderen Bildungsinstitutionen 

im In- und Ausland. 1985 gründete er 

ECOFIN, eine Beratungs- und Software-

Unternehmung, die sich zu einer Gruppe 

kleiner Firmen entwickelt hat. Sie ist in 

den Bereichen Softwareentwicklung 

für das Asset- und Risikomanagement, 

in der strategischen Beratung grosser 

Investoren sowie in der Bereitstellung 

von Anlage- und Vorsorgelösungen tätig. 

Martin Janssen veröffentlichte mehrere 

Bücher und Aufsätze im Bereich der 

Finanzmarktökonomie. Zusammen mit 

Konrad Hummler verfasste Martin Jans-

sen 1979 eine politökonomische Analyse 

zum damals vorliegenden Entwurf für 

eine neue Schweizer Bundesverfassung. 

Die staatspolitischen Themen haben ihn 

seither nicht mehr losgelassen. So enga-

giert und exponiert sich Janssen stark 

zur Herstellung von mehr Transparenz im 

Bereich der Altersvorsorge. Im Hauptamt 

führt er die ECOFIN-Gruppe, ganz privat 

spielt er Klarinette.

Martin C. Janssen
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Die Kantate «Tue Rechnung, Donnerwort» macht in stupender Klarheit deutlich, wie der Christ 
mit Geld – eigenem und fremdem – umgehen sollte, um sich und seinem Nächsten ein erspriess-
liches Leben zu ermöglichen. Alles eine Frage des «true and fair» – Überlegungen aus der Sicht 
eines Finanzmarktökonomen in Zeiten der weltweiten Schuldenkrise

Alles, was wir haben – Güter, Leib, Leben, Stand und Amt –, ist uns nur geliehen, damit wir 
sorgfältig damit umgehen. Über Kapital, Schulden und Zinsen müssen wir dereinst Rechen-
scha! ablegen.

Unser Gewissen sagt uns, dass wir diese P"icht nicht genügend gut wahrnehmen. Wir wer-
den indes aufgefordert, nicht zu verzagen, sondern uns an Christus, unseren Bürgen, zu halten, 
der unsere Schulden durchgestrichen hat: «Es ist bezahlt, du bist quittiert!» heisst es in der Kan-
tate ganz einfach.

Weil wir nur Verwalter unserer Güter sind, werden wir ermahnt, das Geld klug zu verwen-
den und den Armen wohlzutun. Das Herz müsse sich von der Kette des Geldes lösen, und die 
Hände müssten Gutes tun, damit wir uns auf diesem Weg das Himmelsreich verdienen.

Der Choral, schliesslich, setzt einen klaren gedanklichen Kontrapunkt zu dieser behaup-
teten Machbarkeit des Himmelszutritts: Es ist die Bitte an Gott, dank Christus dereinst zu den 
Auserwählten zählen zu dürfen.

Erwägungen und Fragen aus der Sicht des Ökonomen
Wäre ich Historiker, könnte ich darüber berichten, wie Text und Musik bei den Einwohnern 
Leipzigs zu Bachs Zeiten angekommen sind. Falls sie den Text wörtlich verstanden haben, ver-
mutlich nicht so gut. Aber – ich bin kein Historiker.

Wäre ich #eologe, könnte ich mich fragen, ob die Schulden und Zinsen in der Kantate ein 
Bild für die Schuld im Allgemeinen sind, derer man sich nur dank der Gnade Gottes entledi-
gen kann. Oder ich könnte die Unterstellung hinterfragen, dass der umsichtige Umgang mit 
Schulden und Zinsen eine Eintrittskarte in den Himmel sei. Es wären wohl einige Herausforde-
rungen zu meistern, die nicht nur mit meiner mangelha!en theologischen Ausbildung zu tun 
haben. Ich bin aber kein #eologe.

Ich bin Finanzmarktökonom, vielleicht ein politischer Ökonom, der sich mit der Frage 
beschä!igt, wie der Umgang mit Kapital, Schulden und Zinsen unter den Menschen organi-
siert werden soll, damit das Zusammenleben erspriesslich wird. Die Antwort auf diese Frage ist 
wichtig, weil es hier auf Erden kaum einmal vorkommt, dass uns jemand sagt: «Es ist bezahlt, 
du bist quittiert!» Und o! sind die Schulden ja so gross, dass das auch gar niemand glaubwürdig 
sagen könnte.

Aus diesen Erwägungen lassen sich drei Fragen ableiten:
–  Wo begegnen uns Kapital, Schulden und Zinsen in der realen Welt?
– Wie sollen wir den Umgang mit Kapital, Schulden und Zinsen organisieren, 
 damit die Probleme nicht unnötig gross werden?
– Hil! uns der Kantatentext im täglichen Umgang mit Kapital, Schulden und Zinsen?

«Prinzipien des Schuldenmachens»

Re"exion vom Freitag, 22. Februar 2013



Wo begegnen uns Kapital, Schulden und Zinsen in der realen Welt?

De!nitionen
«Kapital» ist das Vermögen einer natürlichen oder juristischen Person. Das können reale Güter 
sein – ein Haus, ein Auto, ein Stück Land – oder Forderungen gegenüber Dritten: eine Bankno-
te, ein Sparguthaben oder ein Darlehen an eine Firma oder eine Privatperson.

Zu den Begri$en «Schulden» und «Zinsen» sagt man im allgemeinen Folgendes: Das Dar-
lehen, das eine Person einer anderen gibt, stellt beim Gläubiger Kapital dar, beim Schuldner 
eine Schuld. Und der Zins ist das Entgelt dafür, dass der Gläubiger vorübergehend auf sein 
Kapital verzichtet, es dem Schuldner gegen einen Zins zur Verfügung stellt und das Rückzah-
lungsrisiko in Kauf nimmt.

Zwei Beispiele
Ich möchte an zwei Beispielen zum einen zeigen, was diese De%nitionen in der Realität bedeu-
ten, und zum anderen, dass die reale Welt meist so komplex ist, dass uns einfache De%nitionen 
manchmal nicht weiter helfen.
– Beispiel 1: Kapital und Schulden in einer Schreinerei
– Beispiel 2: die Altersvorsorge in der Schweiz.

Ich verzichte also auf die europäische Schuldenwirtscha! als Beispiel, obschon sich diese 
ja quasi auf dem Serviertablett anbieten würde. Aber das wäre für eine Kirche geradezu ein 
unfaires Beispiel.

Kapital und Schulden in einer Schreinerei
Drei Geschwister, ein Anwalt, eine Ärztin und ein Bauer, legen je CHF 1 Mio. auf den Tisch 
und kaufen im Ort, wo sie aufgewachsen sind, eine Schreinerei. Und weil sie vom Geschä! 
wenig verstehen und auch keine Zeit haben, suchen sie einen Geschä!sführer, mit dem sie fünf 
Punkte vereinbaren:
– Der Geschä!sführer muss selber ebenfalls CHF 1 Mio. in die Firma einzahlen. Falls er das  
 möchte, geben ihm die drei Geschwister hierfür ein entsprechendes Darlehen zu 2% Zins  
 pro Jahr.
– Zweitens muss er den drei Geschwistern aus dem Gewinn der Firma jährlich 5% Zins 
 bezahlen.
– Drittens: Kredite auf den Namen der Schreinerei dürfen nur durch die drei Geschwister  
 aufgenommen werden.
– Viertens: Solange von der CHF 1 Mio. des Geschä!sführers noch die Häl!e vorhanden ist
  und die Geschwister jedes Jahr ihren Zins erhalten, kann der Geschä!sführer mit der 
 Firma machen, was er will. Er kann sich so viel Geld als Bonus oder Fixlohn ausbezahlen,  
 wie er möchte, solange sein Kapital nicht unter CHF 500’000 fällt.
– Wird schliesslich eine dieser Regeln verletzt, verliert der Geschä!sführer sein verbliebenes  
 Kapital und muss die Geschä!sführung aufgeben.

In der herkömmlichen Sicht auf eine Firma sind jene, die Gewinn und Verlust tragen, die 
Eigentümer. Und jene, die einen %xen Zins auf ihr Kapital erhalten, nennt man Fremdkapi-
talgeber. Ich habe mein Beispiel absichtlich umgekehrt konstruiert, damit man sieht, dass die 
Begri$sinhalte von Kapital und Schulden nicht immer so klar sind. In unserem Beispiel sind ja 
die drei Geschwister o$ensichtlich die Eigentümer der Schreinerei. Sie haben nur die Gewinn-
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möglichkeiten der Schreinerei an eine aussenstehende Person abgetreten, solange sie Zins auf 
ihr Kapital erhalten. Man könnte auch sagen, die drei Geschwister seien die ultimativen Eigen-
tümer der Firma. Das würde dann natürlich auch auf alle anderen Fremdkapitalgeber von Fir-
men gelten. Die Grenze zwischen Eigentum und Kredit, d.h. zwischen Kapital und Schulden, 
kann also nicht so einfach gezogen werden.
 Das Beispiel wird interessanter, wenn es sich nicht um eine kleine Schreinerei handelt, son-
dern um eine grosse Bank, wo die Aktionäre, wie vor der Bankenkrise bei der UBS AG, nur 
noch 1.5% Aktienkapital der gesamten Bilanz halten, und 98.5% der gesamten Bilanz Fremdka-
pital ist. Die UBS AG wäre im Jahre 2008 an die ultimativen Eigentümer, die Fremdkapitalgeber, 
gefallen, wenn Politik und Nationalbank nicht den Steuerzahlen verknurrt hätten, etwa CHF 50 
Mrd., d.h. etwa CHF 7’500 pro Kopf der Bevölkerung, in die Bank einzuschiessen. Dass es am 
Schluss der Operation dann deutlich weniger war und vielleicht ganz am Schluss sogar noch ein 
Gewinn anfällt, spielt keine Rolle; entschieden wurde 2008.
 Bei einer grossen Bank ist also noch viel weniger klar als bei einer Schreinerei, was Kapital 
und was Schulden sind und was Eigentum wirklich bedeutet. (Die Unklarheit kommt zum 
überwiegenden Teil natürlich daher, dass in wichtigen Dingen nicht der Markt spielt, sondern 
die Politik das letzte Wort hat.) Und anders als im Beispiel mit der Schreinerei, verliert die Ge-
schä!sführung ihr Kapital meist nicht, wenn die Firma an die Fremdkapitalgeber fällt.

Die Altersvorsorge in der Schweiz

Die erste Säule: die AHV
Die Schweiz hat die Altersvorsorge ihrer Bevölkerung über ein Drei-Säulen-System organisiert. 
Die erste Säule, die AHV, funktioniert über ein sogenanntes Umlageverfahren. Die Beiträge der 
aktiven Bevölkerung, heute rund 10% der Lohnsumme aller Arbeitstätigen in der Schweiz, wer-
den im nächsten Monat an die Rentner ausbezahlt. 

Am 1. Oktober 1948, als die AHV eingeführt wurde, betrug das Rentenalter 65 Jahre und 
die Minimalrente CHF 40. Das wären beim heutigen Geldwert etwa CHF 220. Heute beträgt die 
Minimalrente rund fünfmal mehr, nämlich CHF 1’170 pro Monat. Und die Schweizer werden 
seit langer Zeit jedes Kalenderjahr etwa 2 Monate älter.

Ein Teil dieser Rentenerhöhungen konnten in der Vergangenheit über das Wirtscha!s-
wachstum %nanziert werden. Heute ist die Schweiz indes viel zu verkrustet, zu bürokratisch und 
zu reglementiert, als dass die wachsende Summe aller AHV-Renten langfristig über die Löhne 
%nanziert werden könnte. Die Probleme sind einzig darum nicht schon heute viel grösser, weil 
jedes Jahr etwa 70’000 Personen, meistens im erwerbstätigen Alter, in die Schweiz einwandern 
und AHV-Beiträge entrichten.

Wir dürfen bei all dem aber nicht vergessen, dass die heutigen Erwerbstätigen, auch die 
Immigranten, Guthaben erwerben, die dereinst eingefordert werden. Und die nachfolgenden 
Generationen, auch wenn sie noch gar nicht geboren sind, haben die P"icht, diese Forderungen 
zu begleichen. Sie können dieser P"icht nur entgehen, wenn sie auswandern. Das ist heute ja 
noch möglich.

In 10 oder in 15 Jahren wird das alles kulminieren. Die Zahl der Erwerbstätigen wird weiter 
sinken, die Zahl der Rentner weiter zunehmen, und die Zahl der Einwanderer wohl wieder 
zurückgehen. Aus Sicht der AHV wirkt jeder Faktor in die falsche Richtung. 

Kein Zweifel: In der AHV drohen griechische Schuldenverhältnisse.
 



9Die zweite Säule: das Pensionskassensystem
1985 wurde das Pensionskassensystem in der Schweiz obligatorisch erklärt, d.h. kollektiviert. 
Die jährlichen Beiträge in Prozent des Lohnes wurden festgelegt, und es wurde bestimmt, dass 
ein Alterskapital von CHF 100’000 Franken im Alter 65 in eine Rente von CHF 7’200 pro Jahr 
umgewandelt werden kann. Dieser Faktor von 7.2% pro Jahr, d.h. CHF 7’200 pro Jahr geteilt 
durch CHF 100’000, der sogenannte Umwandlungssatz, errechnete sich aus der damaligen Le-
benserwartung einer Person, die 65 Jahre alt war, aus dem Zins, der etwa 5% pro Jahr betrug, 
und aus den Verwaltungskosten.

Heute ist die Lebenserwartung um viele Jahre höher, der Zins für eine sichere Anlage (die 
Renten sollen ja sicher sein) beträgt im besten Fall noch 1% pro Jahr, und die Kosten der Büro-
kratie haben sich in dieser Zeit verdoppelt oder eher verdreifacht. Heute sollten CHF 100’000 
Alterskapital im Alter 65 in eine Rente von höchstens CHF 4’500 pro Jahr umgewandelt wer-
den. In Tat und Wahrheit sind es aber rund CHF 6’800. Die Renten sind, gemessen an der 
Lebenserwartung, der Kapitalmarkterträge und der administrativen Kosten, also rund 50% zu 
hoch: CHF 6’800 statt CHF 4’500 pro Jahr.

Es ist klar, woher die heutigen Zahlungen an die Pensionäre kommen: teilweise aus dem 
Kapital der Rentner, teilweise aus dem Kapital der jungen Erwerbstätigen, die deswegen keine 
oder nur eine reduzierte Altersvorsorge au'auen können. In schlecht %nanzierten Pensions-
kassen besteht die Rolle der Erwerbstätigen fast nur noch darin, dass sie die Rentner mit%nan-
zieren und für die Sanierung der Kasse geradestehen.

Auch hier erwerben sich die Jungen ein riesiges Guthaben, das sie eines Tages einfordern 
werden. Ein veritabler Generationenkon"ikt scheint kaum noch abwendbar. Und auch in der 
Pensionskassenwelt baut sich langsam, aber zuverlässig eine griechische Schuldenwirtscha! 
auf. Und niemand wird sagen: «Es ist bezahlt, wir sind quittiert.» 

Die dritte Säule: die private Vorsorge
Es besteht kein Zweifel, dass die private Vorsorge in der Zukun! funktionieren wird; zwar im 
Rahmen der Unsicherheiten der Märkte, aber sie wird funktionieren. 
Der Ein"uss der Politik, der nicht ganz ausgeschaltet werden kann, wird über die In"ation, die 
diese Guthaben tendenziell entwerten wird, spürbar werden.

Wie sollen wir den Umgang mit Kapital, Schulden und Zinsen organisieren, damit die 
Probleme nicht unnötig gross werden?
Aus dem Beispiel der Schreinerei resp. der UBS AG lassen sich einige wenige ganz einfache 
Regeln ableiten, wie Kapital, Schulden und Zinsen organisiert werden sollten:
– Erstens: Die Verträge müssen intelligent und klar formuliert sein. 
– Zweitens: Man muss an viele Eventualitäten denken und auch eine Generalklausel 
 formulieren, die zur Anwendung kommt, wenn sich alles ganz anders entwickelt, als man  
 anfänglich geglaubt hat.
– Im Falle der UBS hätte man, beispielsweise, schon lange die implizite Garantie der Bank 
durch den Steuerzahler sichtbar machen müssen, und die Bank hätte der Eidgenossenscha! 
dafür jedes Jahr drei, vier oder mehr Mrd. Schweizer Franken bezahlen müssen. Um eine so 
hohe Versicherungsprämie mindestens teilweise zu sparen, hätte sich die UBS fast mit Sicher-
heit anders organisiert und die Investmentbank vermutlich schon viel früher abgestossen.
Eigentlich hätte man hier nur die alte Buchhaltungsregel «true and fair», d.h. «wahr und fair», 
anwenden müssen. Hätte man sich an diese Regel gehalten, wäre vieles besser herausgekom-
men.
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Auch in der Altersvorsorge wäre «true and fair» eigentlich hinreichend:
– Es ist, beispielsweise, weder wahr noch fair, wenn ein Kanton seine Zahlungsverp"ichtun-
gen aus einer Obligation, d.h. Zinsen und Kapitalrückzahlung, mit dem Marktzins von viel-
leicht 1% p.a. abzinst, seine ebenfalls unbedingten Zahlungsverp"ichtungen aus der Pensions-
kasse hingegen mit 3% oder 4% p.a., nur damit die Schuld etwa 25% kleiner erscheint, als sie 
tatsächlich ist. Im Kanton Zürich, um nur ein Beispiel im Mittelfeld der Kantone zu nennen, 
macht alleine dieser Trick mehr als zwei ganze Jahre Steuereinnahmen des ganzen Kantons 
aus; oder 20 Jahre zehn Prozent höhere Steuern. In der Westschweiz sieht die Situation in den 
meisten Kantonen noch dramatischer aus.
– Und es ist ebenso unfair und unwahr, wenn so getan wird, als ob bei der AHV alles in Ord-
nung wäre. Man kann mit Hilfe einfacher Sekundarschulrechnungen belegen, dass wir in der 
AHV auf einem verhängnisvollen Pfad sind. Klar, in den nächsten Jahren bleibt die Entwick-
lung noch unter der Decke. Aber schon in einer halben Generation wird das Problem o$enkun-
dig. Und dann ist es kaum noch zu lösen. Und das wissen auch alle Politiker in Bern.
  
Die dritte Frage: Hilft uns der Kantatentext im täglichen Umgang mit Kapital, 
Schulden und Zinsen?
In der Kantate %nden sich zwei Stellen, die das «true and fair» genau wiedergeben.
In der Arie des Tenors heisst es: 

«Kapital und Interessen,
meine Schulden gross und klein
müssen einst verrechnet sein.
Alles, was ich schuldig blieben,
ist in Gottes Buch geschrieben
als mit Stahl und Demantstein.»

Das heisst ganz einfach, dass alles, was gilt, aufgeschrieben werden soll, und dass es so gilt, wie 
es aufgeschrieben ist. Das ist heute weder bei den Grossbanken noch in der Altersvorsorge so.
Und zum «fair» heisst es im Rezitativ sowohl des Tenors als auch der Bassstimme, dass wir nur 
Verwalter resp. Haushalter der Güter und Gaben sind, die uns anvertraut sind.
 Es ist klar, dass es in grossen Firmen, wo die Informationen und die Kontrollmöglichkeiten 
aufgrund der konkreten Situation nicht gut sein können, Demut und Anstand braucht, um mit 
dem umzugehen, was uns anvertraut ist. Und diese Demut braucht es nicht so sehr den Kunden 
und Mitarbeitern gegenüber, die mit klaren Verträgen geschützt sind, sondern gegenüber dem 
Aktionär, wo vor allem implizite Verträge gelten, die der Aktionär kaum einmal durchsetzen 
kann.
 Es scheint klar, dass die Kantate «Tue Rechnung, Donnerwort» einen besseren Beitrag an 
das Wohlverhalten der Manager und – vor allem der Politiker – leisten würde als die Minder-
Initiative oder der indirekte Gegenvorschlag.
 Leider können wir aber über die Kantate nicht abstimmen.

Martin C. Janssen
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Hinweis zu CD und DVD
Alle Au$ührungen der J.S. Bach-Sti!ung, St. Gallen, erscheinen auf CD und DVD. Die DVD umfasst zu jeder Kantatenau$ührung das Kon-
zert, die musikalisch-theologische Werkeinführung sowie die Re"exionen in Bild und Ton. CDs und DVD-Boxen sind zu beziehen in den 
Musikfachgeschä!en sowie unter www.bachsti!ung.ch.
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